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kungen, das uch noch besser ZU. Führer machen. Wes-
halb bekam die atiur als ursprünglicher Produktionsfiaktor N1C
21n e1igenes apitel” Merkwürdig ist die Konstruktion, daß Mo-
natisgel (Prolongation) aufIgenommen wird, nNe auszuzah-
len Eigentümlich ist 358 die Auitfassung über IMNMere 1NS-
1Le Die /Zinsen, die dem (Gesetz gemä nach Vorladung 1n DUr-
gerlichen und andelsangelegenheiten geiordert werden können,.
gesetzlich erlaubten Zinsiußes.
haben nichts z IUn mIit der Anerkennung e1ines wohl oder NLC

Die Te der Grenzwerte hätte
1ın eC auft Besprechung gehabt. Der Gebrauch des Ausdruckes.

anstiatt‚Reichtümer‘ ‚Güter 1st altertümlich eım (Gelde wird
übersehen, daß auch eın Sparmittel ist, und dadurch wIird SC1INE
grohe Bedeutung als Werftfauibewahrungsmittel (hoarding) Iür die
heutige Geldwirtschaft N1C beachtet

„Friducläres  d eld wird 330 MI1 Geldschöpiung verwechselt
Das letzie niıederländische Bankgesetz i1st dUuSs dem Jahre 1937 Die
Besprechung der Formel 1st N1IC glücklich gewähltund wIird 1ne unrichtige Auffassung nervorgerufen. Das 1ST auch
der all mi1t der A, Ww1e die Intlation der Äbwertfung gegenüber-gesie wIrd. ESs ist auch nıcC richtig, daß das Weltfpreisniveau
den >  andard‘‘ bestimmen soll

Was Urc das uch hindurch angenehm Derührt, ist der
opfimistische lon Es 1rd oft der Hoiinung Ausdruck gegeben,dal die „Berufisgruppen“‘‘, die ordines, eine Dessere Gesellschafis--
ordnung Dringen werden. Immer wieder taucht das 1deal eliner
au korporativer Grundlage neuauigebauten Gemeinschaft““ aul
12eSs 1St ine glückliche olge e1nes gediegenen Studiums VOTIlI QOuadragesimo dMNO, das der Bearbeitung dieses Buches voranging.Mit einem prächtigen zusammenfTtfassenden Schlubßkapitel schlieBt
diese verdienstvolle Studie über NSeTrTeEe Gesellschafft, die vielen 21n
zuverlässiger Führer verden mÖöge. Beuns S
JÖhr, A > Die SsSTANdische Ordnung. Gesch LeH.LEe:

Meiner.
ldee und Neu aı DA ar 80 (Zdl 361 LEe1IPZIg 1937,U =—
In Anlehnung Sombart und pann wird der SinnNnzusammen-

nang des Standes 1mM (Janzen der Wirischafit, des Staates SOWI1e des:
Geisteslebens überhaupt untersucht SS handelt sich also e1ne
Metaphysik des Standes 1nNe entsprechende philosophische Ein-
stellung durchzieht Dereits die geschichtliche Darstellung des
Ständegedankens VOIN den r]ıechen DIS dem gegenwärtigenStändeleben ın talien uınd Deutschland. Auft die Schilderung der
wıiesen.
Ständelehre egels, die ohl Desten gelungen IST, Se1 inge-Beli er Wertischätzung Spanns die philosophi--schen Grundlagen SeINES Systems, die ZU Monismus und Z
Leugnung der Willensireiheit iuUhrten, ab Ein inweis des Mer-
lags stellt Test, das gegenwärtige deutsche Ständewesen SC1 VOo  z
dem Schweizer nicht erfabt.

ach 1STE der an VOT em der ‚Sachstand'‘ gegenüber dem
mehr persönlichen Beruftfsstand, C1N ‚„Verband, der 1ne bestimmte:
AuTigabe des Gemeinwesens eriullt  C« 21 bedeutet letizteres
NIC. die 1n seinem Dienste stehende Machtorganisation ‚Staat‘,
schait.
sondern die transzendente Idee der höchsten irdischen Gemein-

Da 1ese Idee der Gemeinschaft 1Ur 1n den Individuen
lebt 221 und außer diesen die Gemeinscha kein eigenes We-
SCemn, kein kigenleben kennt ergibt sich die entscheidende
Zielordnung: Die menschliche Natıır zeichnet die Aufigaben des (1e--
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meinwesens und SomM1 der Stände VOL die Anspruüche dieser
atiur sind aBbstab IUr an un aa der selbst kein
en erzeugell, sondern 1Ur SCAHULZenN kann Sachlich 1ST
hiermit das recht verstandene Subsidiaritätsprinziıp VON uadrage-
S1MO NNO ausgesprochen, WeNlNnlln auch anderswo oD logisch ?

dieses Prinzip der Enzyklika einen Abhliall VOIIN ato, Arısto-
ber TUr diese.e1C8s und Thomas nenn (91 191) und ablehnt

alle ist die Vollendung der Geistnatur des enschen (beatitudo)
der leizie ınn des Staafies Jbrigens die Kirche dieses T1N-
Z1D auch TUr sich selbst N1IC ab (zu 60); das hindert S1C nicht,
IUr sich selbst Ww1e IUr den aa das Autoritätsprinzip mi1t einer
SONST wohl kaum erreichten transzendente. Begründung und Wir-
Kung x  verkünden, Aamit der aa W1e die Kirche durch die VO
Gemeinwohl geforderfte Hingabe der einzelnen ihre Mittel-Auigabe
Tur das ewige 1el der Menschheit als Z wischen-Liele
iullen können.

1ese einNZ1g mögliche Logik, die alleın dem Staate EwigkeIl{fs-
wert verleiht, 1ST dem Wortlaut nach bel Za oit verlassen
TOLZ sonstiger bester Ausführungen, die sich mIt dem scholasti-
schen Standpunkt decken uch Detfont, der schädige das Volk,
der 1n ihm den eizien Wert anseizt „JIn den etzten Konsequen-
ZEeIN diese eugnung der Transzendenz des (16meinwesens
schlieBlich entweder ZU a0os oder ZUT Zwangsanstalt” (174
Darum muß nach inm 1n der Zielordnung an un aa der
aa die Stände S  schützen, als Öffentlich-rechtlich anerkennen,
N1IC aber positivistisch sich als ihre einzi1ge Rechtsquelle De-
trachten Das Recht der Stände IS ‚gleichursprünglich‘ dem
Staatsrecht 1m Transzendentfen verwurzelt, ist ‚autonom'‘.
„Wer die Beruisverbände aus der Wirkungslosigkeit, der S12.
als Gebilde des Privatrechts verdamm Sind, elirelen will, ohne
sS1C aber einem otalen Staate als Staatsorgane einzuverleiben, wird
notwendig ZU Gedanken der Autonomie gelangen müssen“‘
uma den reıin geistigen Berutfen gegenuüber empfiehlt dem
Staatfe gröhte Zurückhaltung SagtTt a allgemein VonNn
den Ständen „„Nur iın organisatorischer 1NS1IC 1SE innen | den
anden der aa übergeordnet‘ Somit ist seine Kritik

Ouadragesimo I1LI1O worin die Ständeentwicklung dem
Staate schr entzogen sel, sachlich wieder entkräftet; auch die
Kirche we1list dem Nftiaate den Ständen gegenüber die VO (jemeln-
wohl geiorderfie Auigabe ÄKhnlich wird ine andere Kritik, die
Enzyklika SC1 Tiormal und allgemein (63) VO  —_ ihm selbst der
aCc nach wlieder zurückgezogen, indem häufig @ 185 2106
263) und mit Recht Nn der Vielgestaltigkeit der Länder, Ver-
Tassungen, Zeiten 21n allgemeines Schema der Ständeeinteilung und
ihrer Auigaben ablehnt. Hinzu kommt Del der Kirche, daßb S1e,
w1e es Weltliche, auch das Wirtschaftliche und Politische
1LUF mT Rücksicht aut ihr direktes, übernatürliches 1el in den
Kreis ihrer Erwägungen ziehen kann. So W INa  — ihr diese
.indirekte Betätigung ihrer Verpiflichtung darfi, wen1g
könnte man einNe ungebührliche direkte EinfluBßBnahme VO  —_ ihr VOT-

langen. Übrigens hat die Kirche auch 1mM Mittelalter 1Ur diese
‚indirekte‘ Betätigung gegenuüber den Staaten verteidigt (zu 176)
Diese Bemerkungen wollen die Vorzüge des Werkes N1C Jeug-
NeIl. Vor em sSe1 das ccht metaphysische Beduüurinis des CT
anerkannt, das Telilic die wichtigsten Fragen Tast NUr anregile,
An j1en der Mensch, der an der aa 1m ‚Gemeinwesen
LIULTE r ‚Idee‘ (221) ? Gemmel


